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Hinweis: 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter sowie 
die Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des 
Landes NW (SGV. NW.) stehen im Intranet des Landes NW zur 
Verfügung. 

Im Ministerium für Inneres und Justiz ergibt sich der Zugang von 
der Homepage aus über das Befehlsfeld "Gesetze Erlasse". 

Von anderen Ressorts aus erfolgt der Zugang über "Externe 
Informationsangebote, Ressortübergreifende Informationen" und 
unter Landesrecht ..Gesetz- und Verordnungsblatt". 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter sowie 
die Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des 
Landes NW (SGV. NW.) werden auch im Internet angeboten. 

Der Zugang ergibt sich über die Homepage des Ministerium für 
Inneres und Justiz NRW (Adresse: http://www.im.nrw.de) und dort 
über das Befehlsfeld "Gesetze, Verordnungen, Erlasse". 

Die Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des 
Landes NW (SGV. NW.) wird voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 
1998 auch als CD-ROM angeboten. 

Hinweis an die Bezieher der Ergänzungslieferungen SGV. NW. 

Zur Zeit befindet sich die Redaktion in einer Phase der Umstellung 
auf elektronische Arbeitsweise. Dies hat leider zur Folge, daß 
Ergänzungslieferungen zur SGV. NW. nur verzögert erstellt werden 
können. Die Redaktion bemüht sich, die noch ausstehenden Nach­
lieferungen so schnell wie möglich zu erstellen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis 
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2005 
.. Bekanntmachung 

über Anderungen der Geschäftsbereiche 
der obersten Landesbehörden 

Vom 15. September 1998 

Gemäß § 4 Abs. 2 und 3 des Landesorganisationsgeset­
zes vom 10. Juli 1962 (GV. NW. S. 421), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19. März 1996 (GV. NW. S.136), gebe ich 
bekannt: 

I. 

1 Für die Geschäftsbereiche der obersten Landesbehör­
den sind mit Wirkung vom 9. Juni 1998 folgende 
organisatorische Veränderungen bestimmt worden: 

1.1 Die Geschäftsbereiche der folgenden obersten 
Landesbehörden sind neu abgegrenzt worden: 

1.1.1 In den Geschäftsbereich des Ministerpräsi­
denten sind übergegangen 

1.1.1.1 aus dem Geschäftsbereich des Ministe­
riums für Wirtschaft und Mittelstand, 
Technologie und Verkehr die Aufgabenge­
biete Post und Telekommunikation, Me­
dien, Neue Medien, Medienwirtschaft, 
Filmwirtschaft, 

1.1.1.2 die vom bisherigen Ministerium für Bun-
des- und legenheiten wahrge-
nommenen A en. 

1.1.2 In den Geschäftsbereich des Justizministe­
riums sind übergegangen aus dem Ge­
schäftsbereich des bisherigen Ministe­
riums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
die Aufgabengebiete 

- Angelegenheiten der Sozialgerichtsbar­
keit, 

- Angelegenheiten der Arbeitsgerichtsbar­
keit. 

1.1.3 In den Geschäftsbereich des bisherigen 
Ministeriums für Stadtentwicklung, Kul­
tur und Sport sind übergegangen aus dem 
bisherigen Ministerium für Arbeit, Ge­
sundheit und Soziales die Aufgabengebiete 

- Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz in der 
Arbeitswelt, sonstiger technischer Ge­
fahrenschutz und sichere Gestaltung der 
Technik, Strahlenschutz, Sprengstoff­
wesen, Heimarbeit (außer beim Bergbau 
und bei kern technischen Anlagen). 

- Sozialversicherung, Versorgung der 
Kriegsopfer und anderer Personen nach 
dem Bundesversorgungsgesetz, Berg­
mannsversorgungsschein, Unterhaltssi­
cherung, Pflegeversicherung. Sozialhilfe, 
Hilfen für Schwerbehinderte, Arbeits­
markt, Förderung sozialer Einrichtun­
gen, soziale Hilfen, Geschäftsstelle der 
Stiftung Wohlfahrtspflege, Landesprü­
fungsamt für Medizin und Pharmazie für 
die ärztlichen und pharmazeutischen 
Prüfungen, Angelegenheiten des Insti­
tuts für medizinische und pharmazeuti­
sche Prüfungsfragen in Mainz (IMPP), 

- Tarif- und Schlichtungswesen, 
- Sozialrecht, 
- Arbeitsrecht, 
- Soziales Bildungswesen (ausgenommen 

Bildung im Bereich der dem Ministerium 
für Frauen, Jugend, Familie und Ge­
sundheit übertragenen Aufgaben), 

- Migration (soweit die Zuständigkeit 
nicht anderen Ministerien zugewiesen 
ist), Eingliederung von Vertriebenen, 
Flüchtlingen und Aussiedlern, Maßnah­
men für Kriegssachgeschädigte, ehema­
lige Kriegsgefangene, Spätaussiedler, 

ausländische Arbeitnehmer und auslän­
dische Flüchtlinge. 

1.1.4 ln den Geschäftsbereich des bisherigen 
Ministeriums für die Gleichstellung von 
Frau und Mann sind übergegangen aus 
dem Geschäftsbereich des bisherigen Mini­
steriums für Arbeit, Gesundheit und Sozia­
les 

- der Aufgabenbereich Krankenversiche­
rung (mit Aufsicht über das Landesver­
sicherungsamt), 

- der Aufgabenbereich Altenhilfe, Politik 
und Hilfen für ältere Menschen, Landes­
altenplan und alle anderen Maßnahmen, 
soweit die Zuständigkeit nicht anderen 
Ministerien zugewiesen ist, 

- das Aufgabengebiet soziale Bildung im 
Bereich der dem Ministerium für Frauen, 
Jugend, Familie und Gesundheit über­
tragenen Aufgaben, 

- dessen sonstige nicht vorstehend unter 
Ziffer 1.1.3 und Ziffer 1.1.4 aufgeführten 
Aufgabengebiete. 

1.2 Es sind zusammengeführt worden 

1.2.1 die Geschäftsbereiche des bisherigen In­
nenministeriums und des bisherigen Ju­
stizministeriums (mit den unter Ziffer 1.1.2 
neu zugewiesenen Aufgaben), 

1.2.2 die Geschäftsbereiche des bisherigen Mini­
steriums für Schule und Weiterbildung 
und des bisherigen Ministeriums für Wis­
senschaft und Forschung. 

1.3 Die Bezeichnungen der folgenden obersten Lan­
desbehörden sind neu gefasst worden: 

1.3.1 Das unter Ziffer 1.2.1 gebildete Ministe­
rium hat die Bezeichnung Ministerium für 
Inneres und Justiz erhalten. 

1.3.2 Das unter Ziffer 1.2.2 gebildete Ministe­
rium hat die Bezeichnung Ministerium für 
Schule und Weiterbildung, Wissenschaft 
und Forschung erhalten. 

1.3.3 Das bisherige Ministerium für Stadtent­
wicklung, Kultur und Sport hat die Be­
zeichnung Ministerium für Arbeit, Soziales 
und Stadtentwicklung, Kultur und Sport 
erhalten. 

1.3.4 Das bisherige Ministerium für die Gleich­
stellung von Frau und Mann hat die Be­
zeichnung Ministerium für Frauen, Ju­
gend, Familie und Gesundheit erhalten. 

1.4 Die folgenden obersten Landesbehörden sind auf­
gelöst worden: 

1.4.1 das Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales, 

1.4.2 das Ministerium für Bundes- und Euro­
paangelegenhei ten. 

1.4.3 Soweit aus der Stellung des ehemaligen 
Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales als oberster Landesbehörde son­
stige Rechtspflichten nachwirken, werden 
diese vom Ministerium für Frauen, Jugend, 
Familie und Gesundheit wahrgenommen. 

2 Mit Wirkung vom 26. Juni 1998 sind übergegangen 

2.1 in den Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Ver­
kehr aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums 
für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur 
und Sport das Aufgabengebiet Kommunaler 
Stadtverkehr und 

2.2 in den Geschäftsbereich des Finanzministeriums 
aus dem Bereich des Ministeriums für Schule und 
Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung das 
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Aufgabengebiet Verwaltung der Schul- und Stu­
dienfonds (einschließlich nachgeordneter Rentäm­
ter). 

3 Gemäß § 4 Abs. 3 des Landesorganisationsgesetzes sind 
die in den Gesetzen und Rechtsverordnungen der 
bisher zuständigen obersten Landesbehörde zugewie­
senen Zuständigkeiten zu Ziffer 1 mit Wirkung vom 
9. Juni 1998, zu Ziffer 2 mit Wirkung vom 26. Juni 1998 
auf die nach der Neuabgrenzung zuständige oberste 
Landesbehörde übergegangen. 

II. 
Die Bekanntmachung der Geschäftsbereiche der ober­

sten Landesbehörden vom 8. Januar 1963 (GV. NW. S. 7), 
zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 20. Januar 
1996 (GV. NW. S. 68), erhält folgende Fassung: 

Geschäftsbereiche der obersten Landesbehörden 

1 Ministerpräsident 

1.1 Richtlinien der Politik; Koordinierung von Maßnah­
men der obersten Landesbehörden; Vertretung des 
Landes nach außen; Beziehungen zum Ausland; 
Sicherheitspolitik 

1.2 Protokoll und konsularische Angelegenheiten 
1.3 Ordensangelegenheiten 
1.4 Vorbehaltene Gnadensachen 
1.5 Verfassungsangelegenheiten von grundsätzlicher 

Bedeutung zusammen mit dem Ministerium für 
Inneres und Justiz 

1.6 Angelegenheiten der Verfassungsgerichtsbarkeit 
1.7 Rundfunkangelegenheiten, Post- und Telekommuni­

kationswesen, Medien, Neue Medien und Medien­
wirtschaft, Filmwirtschaft 

1.8 Koordination der Beteiligungen des Landes 
1.9 Koordination der Stiftungen mit Landesbeteiligun­

gen 
1.10 Bund-Länder-Beziehungen, soweit sie nicht anderen 

Ministerien zugewiesen sind 
1.11 Integration der deutschen Länder, 
1.12 Grenzlandangelegenheiten 
1.13 Koordinierung der Maßnahmen des Landes Nord­

rhein-Westfalen zur Zusammenarbeit mit den Ent­
wicklungsländern 

1.14 Regierungsplanung 
1.15 Koordination der Landesplanung mit der Regie­

rungsplanung 
1.16 Landesentwicklungsbericht; landespolitisch bedeut­

same Fragen der Bevölkerungsentwicklung 
1.17 Landespresse- und Informationsdienste, Öffentlich­

keitsarbeit 
1.18 Zentrale Einrichtungen (Bibliothek der Landesre­

gierung, Fahrdienst der Landesregierung, Postsam­
melstelle der Landesregierung) 

1.19 Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen: Wis­
sensehaftszentrum in Düsseldorf, Wuppertal Institut 
für Klima, Umwelt, Energie GmbH, Kulturwissen­
schaftliches Institut, Institut Arbeit und Technik 

1.20 Rechtsaufsicht über die Nordrhein-Westfälische 
Akademie der Wissenschaften 

1.21 Vertretung des Landes beim Bund 
1.22 Vertretung des Landes bei der Europäischen Union 
}.23 Europapolitik 

2 Finanzministerium 

2.1 Allgemeine Finanzfragen, Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesen des Landes 

2.2 Finanzausgleich mit Bund und Ländern 
2.3 Kommunalfinanzen einschließlich kommunaler Fi­

nanzausgleich zusammen mit dem Ministerium für 
Inneres und Justiz 

2.4 Sparkassen, Sparkassen- und Giroverbände zusam­
men mit dem Ministerium für Inneres und Justiz; 
Bausparkassen, Landesbank (ohne Staatsaufsicht), 
Beteiligungen, Wertpapierangelegenheiten, Versi­
cherungswesen 

2.5 Besoldungs-, Versorgungs- und Tarifrecht des öf­
fentlichen Dienstes, Dienstaufsicht über das Lan­
desamt für Besoldung und Versorgung 

2.6 Landessteuerverwaltung 
2.7 Steuerberatende Berufe 
2.8 VermögensverwaItung, soweit sie nicht anderen Mi­

nisterien zugewiesen ist, und zielgerichteter Einsatz 
des Liegenschaftsvermögens des Landes einschließ­
lich der Führung eines zentralen Liegenschaftsregi­
sters, Verwaltung der Schul- und Studienfonds 
(einschließlich nachgeordneter Rentämter) 

2.9 Schuldenverwaltung, soweit sie nicht anderen Mini­
sterien zugewiesen ist, und zielgerichteter Einsatz 
des Forderungsvermögens des Landes 

2.10 Verteidigungslastenverwaltung 
2.11 Lastenausgleich 

3 Ministerium für Inneres und Justiz 

3.1 Verfassungsangelegenheiten von grundsätzlicher 
Bedeutung zusammen mit dem Ministerpräsidenten 

3.2 Wahlen 
3.3 Allgemeine Angelegenheiten der Verwaltungsorg­

anisation, des Verwaltungsverfahrens, der Automa­
tion und der Statistik, behördliches Vorschlagswe­
sen 

3.4 Allgemeines Ordnungsrecht; Melde-, Pass- und Aus­
weiswesen; Vereins-, Presse-, Versammlungs- und 
Waffenwesen; Ausländer- und Asylangelegenheiten 
(soweit die Zuständigkeit nicht anderen Ministerien 
zugewiesen ist); SammIungs- und Lotteriewesen; 
Feiertagsschutz; Ordnungsangelegenheiten, die kei­
nem anderen Ministerium zugewiesen sind 

3.5 Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen, 
Staatssymbole, Kriegsgräberfürsorge, Grundsatz­
fragen der Enteignung, allgemeine Stiftungsangele­
genheiten 

3.6 Angelegenheiten der Gemeinden und Gemeindever­
bände, insbesondere kommunales Verfassungsrecht, 
kommunales Wirtschafts- und Prüfungswesen; 
Kommunalfinanzen einschließlich kommunaler Fi­
nanzausgleich zusammen mit dem Finanzministe­
rium; Sparkassenwesen zusammen mit dem Finanz­
ministerium 

3.7 Das Recht des öffentlichen Dienstes mit Ausnahme 
des Besoldungs-, Versorgungs- und Tarifrechts; 
kommunales Dienstrecht 

3.8 Vermessungs- und Katasterwesen 
3.9 Polizei 
3.10 Verfassungsschutz 
3.11 Datenschutz 
3.12 Wiedergutmachung 
3.13 Grundsatzfragen der zivilen Verteidigung, ziviler 

Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz, Feuer­
schutz 

3.14 Angelegenheiten der bürgerlichen Rechtspflege und 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

3.15 Angelegenheiten der Allgemeinen Verwaltungsge-
richtsbarkeit 

3.16 Angelegenheiten der Finanzgerichtsbarkeit 
3.17 Angelegenheiten der Sozialgerichtsbarkeit 
3.18 Angelegenheiten der Arbeitsgerichtsbarkeit 
3.19 Angelegenheiten der Strafrechtspflege 
3.20 Vollzug von Strafen und anderen strafgerichtlichen 

Maßnahmen 
3.21 Übertragene Gnadenangelegenheiten 
3.22 RechtshiIfeverkehr mit dem Ausland 
3.23 Angelegenheiten der Rechtsanwälte, Notare und 

Rechtsbeistände 
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3.24 Angelegenheiten der Berufsgerichtsbarkeit 
3.25 Richterdienstrecht in Fragen von grundsätzlicher 

Bedeutung 
3.26 Juristenausbildung 

4 Ministerium für Wirtschaft und Mittelstand, Tech­
nologie und Verkehr 

4.1 Allgemeine Wirtschaftsfragen, insbesondere Struk­
turfragen, Mittelstand, Preise und Kartelle 

4.2 Grundsatzfragen der Technologiepolitik, Koordinie­
rung der Technologieförderung, Entwicklung neuer 
Technologien; Aufgaben- und Finanzplanung der 
Großforschungseinrichtungen zusammen mit dem 
Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissen­
schaft und Forschung 

4.3 Industrie 
4.4 Handel 
4.5 Handwerk 
4.6 Außenwirtschaft 
4.7 Bergbau und Geologie 
4.8 Energiewirtschaft, Energietechnik, Sicherheit in der 

Kerntechnik (insoweit auch Fachaufsicht über die 
Arbeitsschutz- und die Umweltverwaltung) 

4.9 Rationelle Energieverwendung (soweit nicht Mini­
sterium für Bauen und Wohnen) 

4.10 Eichwesen und Materialprüfung 
4.11 Sonstige Einzelfragen der Wirtschaft, soweit sie 

nicht anderen Ministerien zugewiesen sind, Staats­
aufsicht über die Landesbank 

4.12 Verkehr, insbesondere Verkehrspolitik, Verkehrs­
planung, öffentlicher Nahverkehr, Straßenverkehr, 
Eisenbahnen, Schiffahrt, Luftfahrt, Rohrleitungs­
verkehr, Straßenwesen, Kommunaler Stadtverkehr 

5 Ministerium für Arbeit, Soziales und Stadtentwick­
lung, Kultur und Sport 

5.1 Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz in der Arbeits­
welt, sonstiger technischer Gefahrenschutz und si­
chere Gestaltung der Technik, Strahlenschutz, 
Sprengstoffwesen, Heimarbeit (außer beim Bergbau 
und bei kerntechnischen Anlagen) 

5.2 Sozialversicherung, Versorgung der Kriegsopfer und 
anderer Personen nach dem Bundesversorgungsge-
setz, annsversorgungsschein, Unterhaltssi-
cherung egeversicherung, Sozialhilfe, Hilfen für 
Schwer , Arbeitsmarkt, Förderung sozia-
ler Einric , soziale Hilfen, Geschäftsstelle der 
Stiftung hrtspflege, Landesprüfungsamt für 
Medizin und Pharmazie für die ärztlichen und 
pharmazeutischen Prüfungen, Angelegenheiten des 
Instituts für medizinische und pharmazeutische 
Prüfungsfragen in Mainz (IMPP), 

5.3 Tarif- und Schlichtungswesen 
5.4 Sozialrecht 
5.5 Arbeitsrecht 
5.6 Soziales Bildungswesen (ausgenommen Bildung im 

Bereich der dem Ministerium für Frauen, Jugend, 
Familie und Gesundheit übertragenen Aufgaben) 

5.7 Migration (soweit die Zuständigkeit nicht anderen 
Ministerien zugewiesen ist), Eingliederung von Ver­
triebenen, Flüchtlingen und Aussiedlern, Maßnah­
men für Kriegssachgeschädigte, ehemalige Kriegsge­
fangene, Spätaussiedler, ausländische Arbeitnehmer 
und ausländische Flüchtlinge 

5.8 Stadtentwicklung, insbesondere Stadterneuerung, 
Städtebauförderung, Bauleitplanung, Verkehrsbe­
ruhigung 

5.9 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Denkmalförderung 
5.10 Allgemeine Belange der Freizeitpolitik (soweit die 

Zuständigkeit nicht anderen Ministerien zugewiesen 
ist) 

5.11 Sport 

5.12 Angelegenheiten der Kirchen und Religionsgemein­
schaften 

5.13 Allgemeine Kulturpflege, insbesondere bildende 
Kunst, Theaterwesen, Bibliothekswesen, Literatur­
pflege, öffentliche Musikpflege, Archivwesen 

6 Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissen-
schaft und Forschung 

6.1 Lehrerbildung 
6.2 Allgemeines und berufsbildendes Schulwesen 
6.3 Weiterbildung 
6.4 Politisches Bildungswesen (Landeszentrale für poli­

tische Bildung) 
6.5 Wissenschaftsförderung und -politik 
6.6 Wissenschaftliche Hochschulen einschließlich medi­

zinische Einrichtungen, Fachhochschulen und 
Kunsthochschulen 

6.7 Hochschulplanung und -gesetzgebung 
6.8 Förderung der wissenschaftlichen Forschung ein­

schließlich des Forschungstransfers; Aufgaben- und 
Finanzplanung der Großforschungseinrichtungen 
zusammen mit dem Ministerium für Wirtschaft und 
Mittelstand, Technologie und Verkehr 

6.9 Wissenschaftliches Bibliothekswesen 
6.10 Angelegenheiten des Studiums 
6.11 Zulassungswesen, Zentralstelle für die Vergabe von 

Studienplätzen 
6.12 Studentische Angelegenheiten, Studentenwerke 

7 Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Ge­
sundheit 

7.1 Gleichstellung von Frau und Mann 
7.2 Jugendwohlfahrt, insbesondere Jugendfürsorge, Ju­

gendschutz, Jugendpflege und Landesjugendplan, 
Erziehungshilfe für Kind und Familie, Familienfra­
gen 

7.3 Gesundheitswesen, Sozialhygiene, Heilberufe (aus­
genommen Tierärzte und soweit die Zuständigkeit 
nicht anderen Ministerien zugewiesen ist) 

7.4 Förderung von Krankenhäusern und ihre wirt­
schaftliche Sicherung 

7.5 Krankenversicherung (mit Aufsicht über das Lan­
desversicherungsamt) 

7.6 Landesaltenplan, Maßnahmen der Altenselbsthilfe/ 
Seniorenpolitik, nachberufliche Tätigkeit, Altener­
holung, Altenpflegeausbildung und alle anderen 
Maßnahmen, soweit die Zuständigkeit nicht anderen 
Ministerien zugewiesen ist 

7.7 Soziale Bildung im Bereich der dem Ministerium für 
Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit übertrage­
nen Aufgaben 

8 Ministerium für Bauen und Wohnen 

8.1 Allgemeines Bauwesen, insbesondere Bauaufsicht, 
Bautechnik 

8.2 Wohnungs- und Siedlungsentwicklung, insbeson­
dere Wohnungsbauförderung, Wohnungswirtschaft, 
Wohnungsbestand, rationelle Energieverwendung 
(soweit nicht Ministerium für Wirtschaft und Mittel­
stand, Technologie und Verkehr) 

8.3 Staatliche Bauverwaltung 
8.4 mit Wohnungen bebaute Liegenschaften des Landes 

9 Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Land­
wirtschaft 

9.1 Umweltschutz, Immissionsschutz, Gentechnik, (au­
ßer beim Bergbau und soweit die Zuständigkeit 
nicht anderen Ministerien zugewiesen ist) 

9.2 Raumordnung und Landesplanung mit Ausnahme 
des Landesentwicklungsberichts 

9.3 Agrarwirtschaft (Land- und Ernährungswirtschaft), 
insbesondere Verbesserung der Betriebs-, Produk­
tions-, Markt- und Sozialstruktur; ländliches Pla­
nungs- und Bauwesen, Bodennutzungsschutz 
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9.4 Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Tier­
seuchenbekämpfung, Tierschutz 

9.5 Gewässerschutz, Wasserwirtschaft, Hochwasser­
schutz 

9.6 Bodenschutz, Abfal1wirtschaft, Altlasten 
9.7 Agrarordnung, insbesondere Verbesserung der 

Agrarstruktur, Flurbereinigung, ländliche Siedlung, 
Dorferneuerung (soweit nicht Ministerium für Ar­
beit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und 
Sport) 

9.8 Forst- und Holzwirtschaft, Waldökologie 
9.9 Landschaftspflege und Naturschutz, Jagd, Fischerei 

Düsseldorf, den 15. September 1998 

Der Ministerpräsident 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Wolfgang element 

GV. NW. 1998 S. 544. 
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